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Rückseite des Stendaler Rolands, um 1890. Derartige Narren befanden sich auch an den
Rückseiten des Gardelegener und des Magdeburger Rolands.
Foto: F. Albert Schwartz, in: Richard Béringuier (Hg.): Die Rolande Deutschlands, Berlin 1890
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Geleitwort

Seit 24 Jahren ist kein Band der Harz-Forschungen mehr erschienen. Nunmehr
wird von der neugegründeten Fachkommission des Harz-Vereins für Geschichte
und Altertumskunde »Rechtsgeschichte des Harzraumes und seiner Umgebung«
der 11. Band dieser Reihe vorgelegt. Er vereint nicht nur die Beiträge der kon-
stituierenden Tagung der Fachkommission im Mai 1997 in Ilsenburg, sondern
auch unveröffentlichte Beiträge aus den früheren wissenschaftlichen Tagungen
»Roland und Recht im Mittelalter und früher Neuzeit«, auch solcher, die zu DDR-
Zeiten nicht publiziert werden konnten.

Auch wenn die Rechtsgeschichte des Harzraumes der Anlaß für den Band war,
so geht er in seinem Rahmen und damit in seiner wissenschaftlichen Bedeutung
weit über den Harzraum hinaus, denn das Recht im Mittelalter kannte keine
Landesgrenzen. Rolande wie in Stendal, Halberstadt, Quedlinburg, Zerbst, Nord-
hausen, Questenberg und Neustadt unterm Hohnstein erfreuen sich seit Jahrhun-
derten großer Verehrung. Vor allem natürlich bei den Bewohnern der Rolandorte
selbst. Dabei ist die bisher ungeklärte rechtliche Bedeutung der Rolande der Anlaß,
sich eingehender mit der Rechtsgeschichte des Mittelalters zu befassen. So wird
hier der Bogen vom bedeutendsten deutschen Rechtsbuch des Mittelalters, dem
Sachsenspiegel, und seinen Bilderhandschriften über die Rolande, insbesondere
die der heutigen Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg, bis hin zur Glosse des
Sachsenspiegels und dem Kleinen Kaiserrecht gespannt.

Hervorzuheben sind vor allem die neuen Forschungsergebnisse von Munzel-
Everling und Wittek über die Beziehungen zwischen Rolanden, Kaiserrecht und
Stadtfrieden. Sachsenspiegel und die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels sind
im nordöstlichen Harzvorraum entstanden. Daher sind die Studien von Schmidt-
Wiegand und Peters von Interesse, die sich eingehender mit den Sachsenspiegel-
handschriften und deren praktischer Bedeutung befassen. Interessant ist besonders
die These, daß die verlorene Urschrift der Bilderhandschriften des Sachsenspiegels
wahrscheinlich im Kloster Ilsenburg als Auftragswerk der Grafen von Wernigerode
entstanden ist. Rechtlich gesehen wird damit nachgewiesen, daß im Harzraum
und seiner Umgebung im Mittelalter nicht nur wichtige Besitztümer der deut-
schen Kaiser und Könige lagen, sondern von hier aus die rechtliche Ent-wicklung
im Bereich des weitverbreiteten Magdeburger Rechts wesentlich beeinflußt wurde.

Damit liegt der Band bewußt in der Tradition unseres früheren Vorsitzenden
Walter Grosse, der sich um die Rechtsgeschichte des Harzes Verdienste erworben
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hat, und wegen der Quellennähe der Untersuchungen in der Tradition des
Wernigeröder Archivars Eduard Jacobs, dem wir u.a. eine Reihe von bedeutenden
Urkundenbüchern zu verdanken haben. Wegen des bedeutenden Umfangs der
Rechtsgeschichte des Harzraums und seiner Umgebung können hier nur das
Fundament und eine Skizze der Methodologie für den weiteren Aufbau vorgestellt
werden.

Mit der Wiederaufnahme der Harz-Forschungen legt der Harz-Verein Zeugnis
von seiner Tätigkeit als länderübergreifende Historische Kommission des Harz-
raumes ab. Verschiedene seiner Fachkommissionen wie die zur Landesgeschichte,
zur Kirchen- und Klostergeschichte, zur Geschichte des Bergbaus u.a. werden in
der Folge von ihrer Arbeit auch in den Harz-Forschungen berichten.

Dr. Christof Römer Dr. Dieter Pötschke
Vorsitzender des Harz-Vereins Leiter der Fachkommission

Rechtsgeschichte des Harzraumes und
seiner Umgebung im Harz-Verein,
Vorsitzender des Nicolaikreises zu Berlin


